
Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-058
öffentlich

03.01.2019
Schmitt, Claudia

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für SV "Blau Weiß" 
Grevesmühlen e.V. (Fö.-Nr. 08/2019)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

22.01.2019 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: 
Der Kultur und Sozialausschuss der Stadt Grevesmühlen beschließt, den SV „Blau-Weiß“ 
Grevesmühlen e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von …. Euro zu fördern.   
Sachverhalt:  
Mit Datum vom 27.11.2018 beantragt der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. eine finanzielle 
Unterstützung für folgendes Projekt:
Ferienfreizeit Neukloster vom 14. bis 20.07.2019 

Finanzielle Auswirkungen:  
beantragte Zuwendung: 2.300,00 EUR
  
Anlage/n:  
Förderantrag 08/19
Vorprüfung der Verwaltung
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen
GB Haupt- und Ordnungsamt
SG Kita/ Schulen/ Jugend

Vorprüfung durch die Verwaltung von Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung 
gemäß der Förderrichtlinie (FRL) der Stadt Grevesmühlen vom 06.11.2017

Allgemeine Angaben zum Förderantrag:

Fördernummer: 08/2019
Eingangsdatum: 27.11.2018
Antragsteller: SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. 
vertreten durch: Vorstand, Ansprechpartnerin Frau Schnoor
Bezeichnung der Maßnahme: Ferienfreizeit Neukloster vom 14.-20.07.2019

Zu I. Allgemeine Fördergrundsätze:

Der Verein SV „Blau Weiß“ Grevesmühlen e.V. sitzt in Grevesmühlen.
Geplant ist diese Maßnahme mit 50 Kindern und Jugendlichen inkl. Kindern und Jugendliche 
mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen und 10 Betreuern. Ziel dieser 
Ferienfreizeit ist es, in den Begegnungs- und Bewegungsräumen mit den einzelnen Aktionen, 
Barrieren und Vorurteile zwischen den Kindern und Jugendlichen abzubauen und für 
gegenseitiges Verständnis und Toleranz zu kämpfen.

Zu II. Zuwendungsempfänger:

Als Verein stellt der SV „Blau-Weiß“ Grevesmühlen e.V. eine juristische Person des 
Privatrechts dar und damit als Zuwendungsempfänger zulässig.

Zu III. Antragsverfahren/Zuwendungsvoraussetzungen:

Es liegt ein entsprechendes Antragsformular mit einer Originalunterschrift vor.  Dem Antrag 
ist eine ausführliche Beschreibung des Projektes angehängt. 
Eine Kopie des Vereinsregisterauszuges liegt vor.

Zu VI. Art und Höhe der Zuwendung:

Es wurden Zuwendungen für Sachkosten beantragt. Diese sind entsprechend der geltenden 
Förderrichtlinien zuwendungsfähig.
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Gesamtkosten: 18.332,20 €
Gesamteinnahmen: 13.700,00 €
Eigenanteil:   4.632,20 €

Beantrage Zuwendung:   2.300,00 €

Gemäß der Förderrichtlinie ist eine maximale Förderung von 50% vorgesehen.
Somit ist eine Förderung in der beantragten Höhe möglich.

V. Auszahlung:

Es wurde die Vorfinanzierung durch den Antragsteller beantragt.

Datum: 07.01.2019 Bearbeiter/in: Schmitt
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